
Coronavirus - Informationen für 
Unternehmer/Arbeitgeber 

Auf Grund der fortschreitenden Ausbreitung des Coronavirus sind mittlerweile sämt-
liche Schulen in der Schweiz geschlossen. Desweitern informierte der Bundesrat am 
16. März 2020 über weitere drastische Massnahmen wie die Schliessung sämtlicher 
Restaurants, Bars, Läden und Freizeiteinrichtungen (Fitnesscenters, Schwimmbäder, 
etc.). Um die Wirtschaft in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen, werden vom Bund 
bis zu 10 Milliarden Franken unter anderem für die Kurzarbeitsentschädigung zur Ver-
fügung gestellt.

Einen Überblick über die wichtigsten Fragen betreffend behördlichen Massnahmen 
und Kurzarbeitsentschädigung finden Sie in dieser Übersicht.

1. Muss ein Arbeitgeber seinen 
Angestellten den Lohn weiter-
zahlen, wenn diese auf Grund 
von Schulschliessungen zu 
Hause bleiben müssen, um die 
Kinder zu betreuen?

Grundsätzlich gilt es hier zu unter-
scheiden, ob das Kind des betroffenen 
Mitarbeiters krank ist oder nicht:

a) Bei Krankheit des Kindes
Die Pflege erkrankter Angehöriger, 
insbesondere die Pflege des erkrank-

ten Kindes durch die Eltern ist gemäss 
Lehre und Praxis ein Anwendungsfall 
von Art. 324a Abs. 1 OR. Dies bedeutet, 
wenn das Kind des Mitarbeiters krank 
ist und dieser deswegen zu Hause 
bleiben muss, ist der Lohn während be-
schränkter Zeit geschuldet. 
Für Arbeitnehmer, welche dem Arbeits-
gesetz unterstellt sind, bestimmt 
dieses in Art. 36 Abs. 3 ArG, dass der 
Arbeitgeber ihnen gegen Vorlage eines 
ärztlichen Zeugnisses für die Betreu-
ung kranker Kinder bis zu 3 Tagen 

freizugeben hat. In schwereren Fällen 
und falls die Betreuung des kranken 
Kindes nicht delegierbar ist, kann 
allenfalls auch ein längerer Anspruch 
bestehen. 

b) Ohne Krankheit des Kindes
Falls das Kind nicht erkrankt ist, aber 
Schulen, Kindergärten und KITAS be-
hördlich geschlossen werden und der 
Mitarbeiter die Kinder betreuen muss, 
ist umstritten, ob dies als unverschul-
dete Verhinderung der Arbeitsleistung 
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nach Art. 324a OR gilt. Einige Lehrmei-
nungen wie auch das Staatssekretariat 
für Wirtschaft (SECO) sind der Ansicht, 
dass auch in einem solchen Fall der 
Lohn während beschränkter Zeit weiter-
zubezahlen sei. Die Eltern seien aber 
verpflichtet, Absenzen durch geeignete 
Organisation zu minimieren, indem sie 
sich beispielsweise in der Betreuung 
abwechseln.
Im Gegensatz dazu hat das Arbeits-
gericht Zürich im Zusammenhang mit 
der Schweinegrippe und der damit 
verbundenen Schliessung der Kinder-
krippe im Jahr 2010 entschieden, dass 
eine seuchenähnliche Situation vor-
gelegen habe und somit kein Fall von 
persönlicher Arbeitsverhinderung der 
Mutter, wenn diese das gesunde Kind 
zu Hause betreuen müsse. Deshalb 
verneinte das Arbeitsgericht Zürich in 
diesem Fall die Lohnfortzahlungspflicht 
gänzlich.

2. Haben die Mitarbeitenden An-
spruch auf Lohn bei
Schliessung des Betriebs auf
behördliche Anweisung?

Der Arbeitgeber trägt grundsätzlich 
das Betriebs-und Wirtschaftsrisiko. 
Wenn der Betrieb auf Grund einer 
behördlichen Anweisung geschlossen 
wird, haben die Mitarbeiter Anspruch 
auf Lohnfortzahlung. Allerdings können 
die Mitarbeiter aufgrund der Treue-
pflicht unter Umständen ausnahms-
weise verpflichtet werden, die ausge-
fallenen Arbeitszeiten ohne zusätzliche 
Entschädigung nachzuholen. Falls 
möglich und zumutbar, kann der Arbeit-
geber in diesem Falle den Mitarbeitern 
Homeoffice anordnen.
Unter Umständen kann der Arbeitgeber 
sodann auch Kurzarbeitsentschädi-
gung geltend machen.

3. Können alle Unternehmen mit
Verweis auf das Coronavirus
Kurzarbeitsentschädigung be-
antragen?

Ein genereller Verweis auf das Corona-
virus reicht nicht aus, um einen An-
spruch auf Kurzarbeitsentschädigung 
zu begründen. Vielmehr müssen die 
Arbeitgeber glaubhaft darlegen, wes-
halb die in ihrem Betrieb zu erwarten-
den Arbeits- bzw. Ertragsausfälle auf 
das Auftreten des Coronavirus zurück-
zuführen sind. Der Arbeitsausfall muss 
somit in einem adäquaten Kausalzu-
sammenhang mit dem Auftreten des 
Coronavirus stehen. Dies ist beispiels-
weise bei einer behördlich angeordne-
ten Betriebsschliessung grundsätzlich 
der Fall.

4. Was sind die Voraussetzungen,
um Kurzarbeitsentschädigung
geltend machen zu können?

Mit Kurzarbeitsentschädigung werden 
Arbeitsausfälle entschädigt, die auf 
behördliche Massnahmen oder andere 
nicht vom Arbeitgeber zu vertretende 
Umstände zurückzuführen sind. Be-
triebsschliessungen von behördlicher 
Seite oder Arbeits- bzw. Ertragsaus-
fälle wegen des Coronavirus gehören 
hier grundsätzlich dazu. Weiter wird 
vorausgesetzt, dass die betroffenen 
Unternehmen die Ausfälle nicht durch 
geeignete, wirtschaftlich tragbare 

Massnahmen vermeiden oder keinen 
Dritten für den Schaden haftbar ma-
chen können.

5. Was sind die vom Bundesrat
beschlossenen Erleichterun-
gen für die Beantragung der
Kurzarbeitsentschädigung im
Zusammenhang mit dem Coro-
navirus?

Die Karenzfrist für die Kurzarbeit wurde 
bis 30. September 2020 von drei Tagen 
auf einen Tag reduziert. Die Unterneh-
men haben so nur den Arbeitsausfall 
von einem Tag selbständig zu tragen, 
bevor ihnen gegebenenfalls die Kurz-
arbeitsentschädigung ausgerichtet 
wird.

6. Wo können die Unternehmen
Kurzarbeitsentschädigung be-
antragen?

Voranmeldungen von Kurzarbeit müs-
sen die Unternehmen bei der jeweiligen 
Kantonalen Amtsstelle (KAST) einrei-
chen. Zuständig für die Bearbeitung 
der Voranmeldung ist die KAST desje-
nigen Kantons, in dem sich der Betrieb 
oder die Betriebsabteilung befindet. 

Wir unterstützen Sie bei Ihrem Antrag 
auf Erlangung der Kurzarbeitsent-
schädigung und stehen Ihnen in der 
vorliegenden Krisensituation gerne zur 
Seite.


